
Maßnahmen bei nicht zugelassenen Fahrzeugen 
 
Nicht zugelassene Fahrzeuge dürfen nicht im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt 
werden. Konsequenz: Anzeige und Entfernung des Fahrzeuges auf Kosten des 
letzten Halters. 
 
Gebühren: 
 
Richtet sich nach dem Tatbestandskatalog 
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